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SELBSTABHOLUNG 
Mietobjekt / Anhänger 

 

 
 

O  ERHALTEN   /   O  Zurückerstattet am     +   Unterschrift   
   

Bei Selbstabholung ist eine  
Kaution von EUR 300,- in bar zu hinterlegen, die direkt bei 

einwandfreier Rückgabe des Anhängers inkl. sämtlichem 
Zubehör zurückerstattet wird. 

 
 

 
Auftraggeber/Mieter 

oder Kunden-Nr.: Veranstaltung / Datum Veranstaltungsort / Ziel 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Anhänger 
Bezeichnung: 

 
- Verleih-Name:  ______________________ 
 
- Fahrgestell-Nr.:  ______________________ 
 
- Kennzeichen:  ______________________ 
 

Vermerke bei 
Abholung: 

 
 
 
 
 

 
Zulassungs-
schein: 

 
    O   Kopie Zulassungsschein (im Anhänger/WC-Wagen)  
  
 

Zubehör:     O   Schlüssel 
 

    O   Standard Ausstattung Anhänger/Mobile Schirmbar/WC-Wagen   
 (z.B. Wasserwaage, WC-Bürste, Saugglocke, Schlüssel, ...)  
 

    O   Verbrauchsmaterial (Preise siehe Verleihliste):  
 

   Toilettenpapier:  _________ 
   Papierhandtücher:  _________ 
   Seife:   _________ 
 
 

    O   Sonstiges:  
  
 

Sonstiges:     O   Mieter bzw. dessen beauftragter Abholer hat von uns eine komplette 
 Unterweisung des Mietgegenstandes erhalten und wurde durch uns 
 komplett eingeschult. Dies wird mit der  Unterschrift am Dokument des 
 Mieters bzw. dessen beauftragter Abholperson bestätigt. Nachträgliche 
 Beanstandungen können nicht akzeptiert werden! 
 

    O   Foto von Original Dokument „SELBSTABHOLUNG - Mietobjekt / 
 Anhänger“ für Mieter bzw. beauftragter Abholperson (wird vom Mieter bzw. 
 dessen beauftragter Abholperson selbst abfotografiert). 

 
Dieses Schreiben (als Foto) + die Auftragsbestätigung + Kopie vom Zulassungsschein bestätigt, dass 
der Anhänger durch den Mieter bzw. durch dessen beauftragter Abholperson an den in der Auftrags-
bestätigung angegebenen Ort überstellt und wieder retour gebracht werden darf. Sonstige Fahrten sind 
nicht gestattet! 
 

Das mitgegebene Kennzeichen wird nur für die Dauer/Fahrzeit der Überstellung zum Zielort mitgegeben 
und muss umgehend wieder zurück gebracht werden. Das Kennzeichen kann max. 24 Stunden vor 
Rückgabe wieder abgeholt werden, für die Rückbringung des Mietgegenstandes/Anhänger. 
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Das Mietobjekt wird dem Mieter bzw. dessen beauftragter Abholperson in optisch und technisch 
einwandfreiem Zustand übergeben. Wird bei Rückgabe des Mietobjekts ein Schaden festgestellt, so wird 
jeglicher Schaden/Kratzer/Delle/Verschmutzung/Defekt/fehlendes Zubehör/Aufkleber/Folierungs-
schäden/... ausnahmslos dem Mieter in Rechnung gestellt, es sei denn, es wurde zuvor bei Abholung 
hier am Dokument vermerkt. Der Mieter hat das Mietobjekt selbst zu versichern, auch für die Fahrt ab 
Lager/Übergabeort bis zu seinem Zielort und retour zu uns. Sollte der Mieter das Mietobjekt/Anhänger 
nicht zusätzlich versichern, so obliegt dies auch dem Mieter selbst und er ist sich dessen bewusst was 
dies für Konsequenzen haben könnte. Wir als Vermieter weisen darauf hin, dass eine Versicherung 
sinnvoll wäre, überlassen es allerdings dem Mieter selbst ob er eine Versicherung abschließt oder nicht. 
 

Ab Übergabe/Abfahrt Lager haftet der Mieter zur Gänze, egal um welchen Schaden es sich handelt! 
Auch bei einem Reifenplatzer, Achsenbruch, Anhänger-Zug-Maul-Bruch oder ähnliche Schäden. 
Schäden die im Straßenverkehr durch den Mieter/beauftragter Abholperson verursacht werden sind 
keineswegs durch uns bzw. durch das am Anhänger befindliche Kennzeichen versichert oder gedeckt, 
wenn wir den Anhänger/Mietobjekt nicht selbst zustellen! Der Mieter haftet auch hier für jeglichen 
Schaden an unserem Mietobjekt und gegenüber Dritte. 
 

Der Mieter oder dessen Abholer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er eine gültige Fahrerlaubnis für 
PKW Anhänger (BE) besitzt und auch das Zugfahrzeug, mit welchem er den Anhänger zieht dafür 
geeignet ist. (Beachten Sie die Anhänger Gesamtgewichtsangaben im Zulassungsschein!) 
  
Die Einhaltung bestehender Rechtsverordnungen und Gesetze ist ausschließlich Sache des Mieters. 
Dies gilt insbesondere, für die Einhaltung der Straßenverkehrsgesetze bei der Teilnahme am öffentlichen 
Straßenverkehr. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Parkverbote oder sonstige Strafen werden dem 
Mieter ebenfalls in Rechnung gestellt. Mit dem Mietobjekt/Anhänger darf die max. Geschwindigkeit von 
80km/h nicht überschritten werden! 
  
Gegen Aufpreis können wir gerne die Zustellung/Abholung übernehmen, sollte der Mieter dennoch den 
Mietgegenstand/Anhänger selbst abholen, dann bestätigt der Mieter bzw. dessen beauftragter Abholer, 
dass er die oben genannten Punkte gelesen und verstanden hat und sich dessen Risiko bewusst ist den 
Mietgegenstand/Anhänger selbst zu überstellen/abzuholen. Somit verzichtet der Mieter auch auf unser 
Angebot den Mietgegenstand/Anhänger durch uns zuzustellen/abzuholen und haftet dafür zur Gänze für 
jeglichen Schaden, auch gegenüber Dritte.  
 

Falls Teile dieses Dokuments unwirksam sind, bleiben die übrigen Teile gültig. Der Mieter bzw. dessen 
beauftragter Abholer erklärt mit seiner Unterschrift die oben angeführten Punkte sowie die AGB`s und 
Mietbedingungen von Victory-Event - Philipp Breitfuss (veröffentlicht unter www.victory-event.com oder 
www.wc-anhaenger.at) als gelesen und akzeptiert.  
Das original Dokument bleibt bei uns als Vermieter. 
 
 
¾¾¾¾¾®  Mietgegenstand wird abgeholt von:   O   Mieter/Auftraggeber selbst 

 
 
 
 
Name:  ____________________________ 
 
Adresse: ____________________________ 
 

   ____________________________ 
 

  ____________________________ 
  
Tel.Nr.: ____________________________ 
 
 
 

  O   beauftragte Abholperson des Mieters 
↵ 
 
 
 
Beauftragte Abholperson des Mieters links ein-
tragen, wenn der Mieter/Auftraggeber nicht selbst 
bei der Abholung dabei ist. Bei Vereinen bzw. 
Vereinsmitgliedern das abzuholende Mitglied 
eintragen, wenn dies nicht der Mieter/Auftraggeber 
der Auftragsbestätigung ist! 
 

Datum (Abholtag), Unterschrift des MIETERS bzw. vom Mieter beauftragter ABHOLER 
 
__________________________________________________________ 
 
✓  Kopie Zulassungsschein 
✓  Foto Selbstabholung Dokument 
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